
L.Bei blatt .Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz. 12<)März 1948 .. 

Einmengungeir:.er Bes'atzungsmaoht in die Zivil:reciJ.tap:fJ,ege des 
.Ir B§; ~t:bsge.r~cht~s !1j ap..ereNeugta.4.t. .. 

J,J8h~ 
zu 181/J A n fra g e b ·e a n t w 0 r t P. n g , 

Auf die Anfrage der Abg.Dr.T 3 0 h ade k und Genossen vom \9~bTl:.ar 
teilt J3u.ndesminister für Ju.stiz Dr,G e r 8 mit, 

Gegen Stefan Maier, den ehemaligen BürgermE!ister von SteinabrUc,kl, war beim 

Krr-.J.sgerioht Wiener-Neuatadt zu Vr 1625/47 am 20.S'eptember 1947 von Cäoi1ie 

Stärk einaAnzeig~ erstattet worden, wonach der Gonannte einen Radioapparat 

Marke "Zerdik" , der sich vorübergehend in der Gemeindekanzlei befunden hatte~ ohne 

Bereohtigung in seine Wohnung mitgenommen und damit verunt~e~t hab~. Die von der 

Staatsanwaltschaft Wiener-Neustadt sodann beim Untersuchungsrichter bean;tragten, 

ErhebUOßen ergaben, dass Stefan Maier der Radioapparat laut einer von ihm vorge­

wiesenen' Sohenkungsurkunde der Stadtkommandantur Wiener-Neu.stadt, die von Kapitän 

Gawri10w geIlE iohnet ist, im Juni 1945 von dem politischen Offizier der Feldpost..: 

einheit 3049 W, Hauptoann Batisohtew, überlassen worden ist. Der Untereuchune.J-' 

richter des Kre.isgerichtes. Wiener-Neustadt hat daher 1 da der subjektive Tatbesta.nd, 

daas-näJnli,oh St t;lfEl.n Mater sieh ,;rechtsWidrig in den Be sitz d~eses Appara.te s geset zt 

.-_/ habe,· nicht erweislich war, übel' Antra.g der Stag,tswnwaJ.tscha.ft W:i.ener ... Neus'tadt 

mit Besohluss vom 25.0ktober 1947 d1l.S Strafverfahren gemäss §. 90 ,,81;1"0.' eingt;atelH,o t 
I ' . 

Dara~hirt brachtcl Cäci1ie Stärk beim Bezirkagerioht Wierier~Neuotadt zu 

1 C 444/41 am lO .. November '194,7 (jegen Stefan Maier eine Klage auf Herausgabe dds 

Radioapparates ein. n.ie mündliche Streitverhandlung wurde für den 30Dezembar 1947 
anberaumt. Ende November 1947 liess K,.'3.pitän Gawrilow den Richter, d(3r mit dieser 

. I 

Klage befasst wro.-, zu sich kommen und erklärte ihm, dass ein österreiohisches 

Gericht .in dieser Sache nicht zu 'entsoheiden hätte, da eine von der Kommandantul' 

au.sgestellteSchenkungsurkunde vorlie/5e. Der Richter führte die'Verhandlung trotzdem 

dur, oh und fasste über die von der Ktägerin u.nd dem Beklagten angebotenen Beweise 

(letzterer berief sioh auf die Schenkungsurkunde) einen Beweisbesch1uas. Da die 
I 

Urkunde zum Strafakt genommen worde~ war, vertagte der Riohter die mündliohe Streit-
o I· \ 

. 'verhandlung auf dsn 24.Februar 1948 zur 13eisohllffung des ,Strafaktea mit der' 

Schenku,nesurkunde und zur Durohführungweiterer Beweise über die"Frage des Eieen­

tu.ro.srechtes der Kl~gerin an dem Radioapparat. 
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Am 16 0 Februar 1945 -liess Kapitän,Gwwrilow den Riohter erneut zu sich'kommen 

'um fragte ihn, waru.m er die Klage nicht abgewiesen und .zumindest die an sich 

unnötige Verhandlung nicht ahberaumt hätteoAuf die Antwort des Riohtors, dass 

er ·nach den, Bestimmungen der österreichischen ZPO o ein' Urteil nur naoh einer münd­

li~hen stroitve.rl;andlung und nach Durchführung der angetret-enen Beweise fällen k~~nne 
und die AbberaUlI!-ung des Termines der Strei tverh.B.ndlung.nur bei R"Uokziehungder Klage 

möglich gewesen wäre, erklärte Kapitän Gawrilow I dass er die c~t erreiohi sohe-n..G,e!l9~tze 

zwar nicht ke~~e, qass ihm aber der Fall an sich ganz klar schieneo Der Richter , 

. "", wies nOQ.h darauf hin, dass es. naoh den ße~t1mmung·ep. der österI+eichischen Z.PO o. Vor­

schrift aai, über di~ Ant;räge der Parteien die Beweise zu erheben" Abschliessend 

erklärte Kapi tfin Gaw::r-ilow~ dass Stefan Maier den Ra.dioapparat auf keinen ra.u heraus ... , 

eeben werde, allenfallswerdo die Kommandantur diesen Apparat wieder an sich nahmen, 

wog8gen dann ein österr~iohisches Gerioht nichts unternehmen könnte. Er wünsohe in 

die~er Ä..'1.ge1.ege.nheit niClhts mehr zu hören, wa.s ,seiner Ansicht widerspreche. 

, Der beigeschaffte Strafakt . des .Kreisgericht.es ·Wiel".er-,Neu.atadt :Langte im 

J)~zember 1947 beim--.Baz~gericht Wlene.r:-Neustadt ein und wurde dem Streitakt 

angl.:lsohlossen. De1de.Akten wurden am 19.Februar 194~: von der StadtkommandantlJ.r 

Wiene.r-,.Naustadt zur Einsicht eingeholt ~ von wo sie am 25cFebruar 1948)zurüokgestell t 

wurden.:. 

Der Fortsetzung des Zivilprozesses steht mithin niohts im WegoQ 

Da. das Vorgehen Jas Riohters vollkommen gesetzmiissiB war und 9 .. ::lieh um einen 

R~chtsstrait \!lwisohen Inländern handelte, auf det..! einzig und allein !ls;';erI'eichiscbes 

Recht zur Anwenuung zu gelan€;en he.tte, beabC'iohtigo,ich im Gegenstand eine v,or~:. 

stellung bei d.er Allii.erten. Kommission für Österreich j Sowje'ti/joh~s Elt:lment4zu / 

e:f.hebeno 

Die anfragenden .Abgeordneten können überzeugt "1ein~ da,~'s i~h mich mit aller 

lIlaoht auch i .. n Zukunft jedem Eingriff in 1ie Unabhäng~.3kGit dol' Zivil .. "aber alioh 

strafrechtspflege wid.ersetzen und ~;l.les untarnehmen werde, um die Una.bhäng:l.gkeit 

der 0sterreichisohen Rechti::lpflege zu si·3hern. 

-.-.-.- ..... 0-' 
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